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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) von Helvetia fÃ¼r die ...

Die vorliegende Versicherung beinhaltet keine ÃœberschÃ¼sse. Sie deckt aus- schliesslich reine Risikoversicherungen ab, weshalb sie keine RÃ¼ckkaufs- und. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) von Helvetia für die obligatorische "Todesfallversicherung" der Schweizer Kredit AG Ausgabe April 2016
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Grundlagen der Versicherung



1.1 Vertragsgrundlagen Die Grundlagen des Versicherungsvertrages bilden: ■ Kreditvertrag (nachfolgend „Finanzierungsvertrag“ genannt) zwischen Schweizer Kredit AG (nachfolgend SKAG genannt) und dem Darlehensnehmer (nachfolgend „Finanzierungsnehmer“ genannt); ■ Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB); ■ subsidiär die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG). Der Verständlichkeit wegen wird ausschliesslich die männliche Form verwendet. 1.2 Versicherungsverhältnis und beteiligte Parteien Zwischen der SKAG als Versicherungsnehmer und Helvetia Versicherungen, bestehend aus Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG sowie Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (nachfolgend Helvetia genannt), als Versicherer, besteht ein Kollektiv-Versicherungsvertrag zur Deckung der Zahlungsverpflichtungen aus dem Finanzierungsvertrag des versicherten SKAG-Kunden (versicherte Person). Die sich aus den vorliegenden AVB ergebenden Versicherungsansprüche richten sich ausschliesslich gegen Helvetia. Im Versicherungsfall besteht kein Versicherungsanspruch der versicherten Person gegenüber der SKAG. 1.3 Allgemeine Versicherungsbedingungen Die vorliegenden AVB umschreiben die Rechte und Pflichten der versicherten Person bzw. des Anspruchsberechtigten. Sie legen insbesondere die Leistungsansprüche abschliessend fest.
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Modalitäten der Versicherung



2.1 Versicherte Risiken Diese Versicherung ist obligatorisch. Sie ist integrierter Bestandteil des Finanzierungsvertrages und beinhaltet die Deckung des folgenden Risikos: ■ Tod 2.2 Versicherte Person Versichert sind erwerbstätige natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, welche den Finanzierungsvertrag mit der SKAG innerhalb des Eintritts- und Endalters abschliessen. Besteht im Finanzierungsvertrag eine Solidarschuldnerschaft, ist lediglich die im Vertrag erstgenannte Person versichert. Mehrere Personen bzw. juristische Personen können nicht versichert werden. 2.3 Aufnahme in die Versicherung Die Aufnahme in die obligatorische Versicherung erfolgt durch Abschluss des Finanzierungsvertrages zwischen der SKAG und dem Finanzierungsnehmer (versicherte Person). 2.4 Eintritts- und Endalter Die Versicherung beginnt frühestens ab Vollendung des 18. Lebensjahres (Eintrittsalter) und dauert längstens bis zum Tag der Vollendung des 65. Lebensjahres (Endalter) der versicherten Person. 2.5 Beginn des Versicherungsschutzes Der Versicherungsschutz beginnt mit Auszahlung der Finanzierungssumme. 2.6 Ende des Versicherungsschutzes Die Dauer des Versicherungsschutzes folgt grundsätzlich der Dauer des Finanzierungsvertrages.



Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel



Der Versicherungsschutz endet mit ordentlicher oder vorzeitiger Beendigung des Finanzierungsvertrages, spätestens jedoch mit Rückzahlung der gesamten Finanzierungssumme, längstens nach Ablauf von 60 Monaten. Ohne ordentliche bzw. vorzeitige Beendigung des Finanzierungsvertrags endet der Versicherungsschutz überdies in folgenden Fällen: ■ am Tag nach Vollendung des 65. Lebensjahres; ■ mit dem Tod der versicherten Person; ■ bei Wegzug aus der Schweiz bzw. aus dem Fürstentum Liechtenstein. In Bezug auf oben genannte Fälle besteht eine Mitteilungspflicht der versicherten Person bzw. deren Erben.
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Versicherungsleistungen



3.1 Versicherungssummen Helvetia erbringt aus der vorliegenden Versicherung gesamthaft Versicherungsleistungen bis maximal CHF 100‘000 pro Finanzierungsvertrag. 3.2



Leistungen bei Tod



3.2.1 Anspruch bei Tod Helvetia erbringt bei Tod der versicherten Person eine einmalige Kapitalleistung im Umfang der Restschuld inkl. allfälliger Zahlungsrückstände und Verzugszinsen im Zeitpunkt des Todes. 3.2.2 Kein Anspruch auf Leistungen im Todesfall Es wird keine Todesfallkapitalleistung ausgerichtet bei Tod a. infolge Krankheit oder Unfallfolgen, für deren Ursache die versicherte Person während den letzten 12 Monaten vor bzw. bei Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages ärztliche Behandlung beanspruchte, oder aufgrund welcher sie ihrem Arbeitsplatz fernbleiben musste; b. infolge aktiver Teilnahme an illegalen oder kriminellen Aktivitäten; c. infolge Training und der Teilnahme an Sportarten, die die Benutzung eines Motorgerätes mit einschliesst; Boxen; Tauchen (tiefer als 40m); Gleitschirm- oder Deltasegeln; Fallschirmspringen, Base Jumping; Pferderennen; Bergsteigen (>Grad VI, UIAA) Canyoning und Hochseesegeln; d. infolge radioaktiver Kontamination, welche nicht berufsbedingt ist; e. infolge Suizid während den ersten 2 Jahren nach Abschluss der Ratenversicherung.
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Leistungsanspruch und Prämienzahlung



4.1 Leistungsanspruch Die SKAG als Versicherungsnehmerin ist auf sämtliche Versicherungsleistungen gegenüber Helvetia anspruchsberechtigt. Diese dienen ausschliesslich der Erfüllung der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen der versicherten Person resp. deren Erben aus dem Finanzierungsvertrag gegenüber der SKAG und werden ausschliesslich und direkt an die SKAG ausgerichtet. 4.2 Unveräusserlichkeit der Ansprüche Sämtliche Leistungen aus der vorliegenden Versicherung können weder verpfändet noch abgetreten werden. 4.3 Prämienzahlung Die Versicherungsprämien (inkl. allfälliger Stempelsteuer) sind Bestandteil der im Rahmen des Finanzierungsvertrages zahlbaren monatlichen Finanzierungsraten. In einem Leistungsfall schliessen die Leistungen von Helvetia die Versicherungsprämien mit ein.
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4.4 Überschussbeteiligung Die vorliegende Versicherung beinhaltet keine Überschüsse. Sie deckt ausschliesslich reine Risikoversicherungen ab, weshalb sie keine Rückkaufs- und Umwandlungswerte aufweist.
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Schadenfall



5.1 Obliegenheiten im Schadenfall Ein eingetretener Todesfall ist ohne Verzug zu melden an: Schweizer Kredit AG Talstrasse 20 8001 Zürich Telefon: 044 542 14 22 E-Mail: [email protected] Der Service Provider von Helvetia stellt der Person, welche den Schaden meldet, das Schadenformular zu. Mit dem unterschriebenen Schadenformular sind die zur Prüfung und Beurteilung des Versicherungsanspruchs notwendigen Unterlagen umgehend einzureichen. 5.2 Prüfung des Versicherungsanspruches Für die Anspruchsprüfung sind zwingend die nachfolgenden Dokumente der Helvetia bzw. dem beauftragten Service Provider einzureichen: ■ Vollständig ausgefülltes Schadenformular ■ Amtliche Sterbeurkunde und ärztliche Bescheinigung (Arztzeugnis), welche die Todesursache, den Beginn sowie den Verlauf der Krankheit bzw. der Körperverletzung nennt, die zum Tode der versicherten Person geführt hat. Bei Tod durch Unfall ist zusätzlich der Polizeirapport beizubringen. Ein Schadenfall wird nur dann reguliert, wenn alle Unterlagen vollständig und stichhaltig sind. Die Versicherungsleistung wird erst ausbezahlt, wenn sämtliche Unterlagen vorliegen, welche zur Prüfung und Beurteilung des Leistungsanspruchs benötigt werden und der Anspruch anerkannt wird. Die mit den oben genannten Nachweisen verbundenen Kosten sind von den Erben zu tragen. Helvetia ist zudem berechtigt, auf eigene Kosten weitere notwendige Auskünfte und Nachweise zu verlangen oder selbst einzuholen. Helvetia bzw. der von ihr beauftragte Service Provider haben das Recht, die behandelnden Ärzte direkt zu kontaktieren. 5.3 Mitwirkungspflicht Die Erben der versicherten Person sind im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht gehalten, Helvetia bzw. den von ihr beauftragten Service Provider: ■ zu ermächtigen, bei Spitälern, Ärzten, Arbeitgebern, Amtsstellen, Versicherungsgesellschaften und -institutionen und bei Dritten Auskünfte und Akten einzuverlangen sowie diese von der Schweigepflicht zu entbinden; ■ umgehend über den früheren Gesundheitszustand sowie über den Verlauf der Krankheit oder des Unfalls zu informieren.
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Besondere Bestimmungen



7.1 Übertragung an Dritte Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass sowohl Helvetia als auch die SKAG gewisse Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen dieser Versicherung an externe Dritte, insbesondere an die Financial & Employee Benefits Services AG (febs) auslagern bzw. übertragen kann. 7.2 Datenschutz Helvetia bzw. die von ihr beauftragten Dritten sind unter Wahrung des Datenschutzes befugt, die für die Vertrags- und Schadenabwicklung notwendigen Daten bei der SKAG oder Dritten zu beschaffen und zu bearbeiten. Die versicherte Person kann jederzeit eine Mitteilung oder Berichtigung einer sie betreffenden Information verlangen. Schützenswerte private Interessen der versicherten Person sowie überwiegende öffentliche Interessen werden gewahrt. Persönliche Angaben, die für die Abwicklung der vorliegenden Versicherung gemacht werden, sowie die im Zuge eines Leistungsfalles einzureichende Daten werden von Helvetia bzw. von den von ihr beauftragten Dritten ausschliesslich zum Zweck des Abschlusses und der Verwaltung der Versicherung sowie der Behandlung und Abwicklung von Schadenfällen geführt. Helvetia bzw. die von ihr beauftragten Dritten sowie die SKAG sind befugt, die für die Vertragsabwicklung notwendigen Informationen und Daten auszutauschen, zu bearbeiten und zu übertragen. Falls erforderlich werden die Daten an involvierte Dritte, namentlich an Mit-, Rück- und andere beteiligte Versicherer sowie Gerichte, Behörden und Ämter weitergeleitet. Im Übrigen richtet sich der Datenschutz nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz. 7.3 Mitteilungen und Anzeigen Mitteilungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, müssen stets schriftlich erfolgen. Für Helvetia bestimmte Mitteilungen werden wirksam, sobald sie der Financial & Employee Benefits Services AG oder Helvetia zugegangen sind. 7.4 Steuern Die Versicherungsleistung ist von den Erben der versicherten Person als Einkommen zu versteuern. 7.5 Gerichtsstand und anwendbares Recht Auf die vorliegende Versicherung findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. Bei Streitfällen gelten als Gerichtsstand ausschliesslich der schweizerische Wohnsitz der versicherten Person, der Sitz des Versicherungsnehmers oder der Versicherer.



Kommen die Erben der versicherten Person einer der vorliegenden Obliegenheiten nicht nach, so tritt die Fälligkeit des Leistungsanspruchs nicht ein und Helvetia ist befugt, die Leistungen bis zur Erfüllung der Obliegenheit zu verweigern. 5.4 Auszahlung der Leistungen Der Anspruchsberechtigte hat Helvetia ein Konto in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein zu benennen, auf das Helvetia die Versicherungsleistungen rechtsgültig auszahlt.
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Kündigung



12-10620 04.16



Die Versicherung kann während der Laufzeit des Finanzierungsvertrages nicht gekündigt werden.



Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel



Seite 2/2



























Empfehlen Sie Dokumente












Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) von Helvetia fÃ¼r die ... 

fÃ¼r die fakultative Ratenversicherung (EU/AL) der Schweizer Kredit AG .... schliesslich reine Risikoversicherungen ab, weshalb sie keine RÃ¼ckkaufs- und.










 








Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen (AVB WSR ... 

Deckung fÃ¼r Auszahlungsfehler bei Anderkonten . .... schaftlich aus, sind sie Sozien ohne RÃ¼cksicht darauf, wie .... Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.










 








Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen (AVB WSR 

zur alsbaldigen Anlage auf ein Anderkonto in Verwahrung genommen und ordnungsgemÃ¤ÃŸ verbucht sind. B. Risikobeschreibungen fÃ¼r die VermÃ¶gensschaden-. Haftpflichtversicherung von RechtsanwÃ¤lten (einschlieÃŸ- lich des Rechtsanwalts-Risikos von Anwa










 








Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen (AVB WSR ... 

Definition des VermÃ¶gensschadens. VermÃ¶gensschÃ¤den sind solche ... der im Antrag angegebenen Kosten und etwaiger Ã¶ffentlicher. Abgaben. 2. Beginn bei ...










 








Allgemeine Versicherungsbedingungen 

Tätigkeit erfolgte oder nicht unter die Gesetzgebung über die Arbeits- oder ... Symptomen, vorausgesetzt sie sind die direkte oder ausschließliche Folge eines ...










 








Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) - Winterthur - AXA 

2. Ihre Luftfahrzeug versicherung im Ãœberblick . . . . . 3. A Gemeinsame Bedingungen . . . . . . . . . . . . 6. A 1 Grundlagen des Versicherungsvertrags . . . . . . 6. A 2 Inhalt des ..... 2 Bis zur AushÃ¤ndigung der Police kann die AXA den. Antrag 










 








Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) 

01.10.2016 - Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hamilton. Bonaduz AG. (im Folgenden â€žHamiltonâ€œ genannt). 1. Inkrafttreten und ...










 








Allgemeine Versicherungsbedingungen fÃ¼r die Privat 

Besondere Regelungen fÃ¼r einzelne private Risiken (Versicherungsschutz, ..... im Internet, per E-Mail oder mittels ... Access-, Host-, Full-Service-Providing;.










 








Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) 

01.10.2016 - Hamilton Germany GmbH. Ausgabe ... Germany GmbH. (im Folgenden ... Ã¼ber, sobald die Ware zum Transport/Versand ausgeschieden ist.










 








Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) 

Germany GmbH. (im Folgenden â€žHamiltonâ€œ genannt). 1. Inkrafttreten und Geltungsbereich. 1.1 Mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 unterliegen alle. WarenverkÃ¤ufe ...










 








Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) 

01.10.2016 - Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hamilton. Bonaduz AG. (im Folgenden â€žHamiltonâ€œ genannt). 1. Inkrafttreten und ...










 








Allgemeine Versicherungsbedingungen der ... - FVB GmbH 

1 Welche GerÃ¤te sind versichert? Wer ist die versicherte. Person? 1. Mit dem Schutzklick GerÃ¤teschutzbrief kann die versicherte. Person folgende neue und ...










 








Allgemeine Versicherungsbedingungen der AWP P&C 

1 Welche GerÃ¤te sind versichert? Wer ist die versicherte. Person? 1. Mit dem Schutzklick GerÃ¤teschutzbrief kann die versicherte. Person folgende neue und ...










 








Allgemeine Versicherungsbedingungen der AWP P&C 

Mit der Schutzklick Garantie-VerlÃ¤ngerung kann die versicher- te Person folgende neue und gebrauchte elektronische GerÃ¤te. (inkl. im Lieferumfang ...










 








Versicherungsbedingungen fÃ¼r die ... AWS 

(dentin-adhÃ¤sive FÃ¼llungen),. - CEREC-Verfahren. - Parodontosebehandlungen,. - Wurzelbehandlung, Wurzelkanalbehandlung,. Wurzelspitzenresektion,. - funktionsanalytische und funktionstherapeuti- sche Leistungen sowie. - die mit dem Zahnerhalt verbun










 








Versicherungsbedingungen fÃ¼r die Selbstbehalts 

27.09.2018 - BlaBlaCar Website oder die BlaBlaCar-App organisiert wird. Der Gruppenversicherungsvertrag ist weder ein Kfz-. Versicherungsvertrag noch ...










 








Die Bedeutung Von Vtern Fr Die Entwicklung Von 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Die Bedeutung Von Vtern Fr.










 








Versicherungsbedingungen OptiSoins 

... garantiert im Schadensfall, wie er in den Sonderbedingungen definiert .... Die Kosten fÃ¼r Sauna sowie Thermal- und Ã¤hnliche BÃ¤der werden nicht erstattet.










 








die bedeutung von vtern fr entwicklung 

entwicklung sozialkompetenz PDF Ebook, include : Dentists Acorn, Der Tag Des Schmetterlings,. Design Of Machinery Norton 4th Edition, Differential Equations ...










 








allgemeine deutsche real enzyklop die fr gebildeten st nde ... 

https://pdfree.org/pdf/downloads/algebra-2-unit-11-lesson-1-answer.pdf. If you are looking for algebra 2 unit 11 lesson 1 answer, our library is free for you.










 








Helvetia Nordic Trophy 

SIEBER Marius. 2005. ZSV, SC Am Bachtel Wald. 33. 60,0. 43,2. 89,2. 13,5. 16,0. 15,0. 16,5. 15,0. 46,0. 434709. 54,0. 28,8. 13,5. 15,0. 14,0. 15,0. 14,5. 43,5. 72,3. 3. 4. 161,5. 3. IMHOF Mauro. 2005. ZSV, SC Einsiedeln. 32. 53,5. 27,6. 75,1. 14,5. 1










 








DER ALLGEMEINE GLEICHHEITSSATZ ALS SCHRANKE FR DEN 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with der allgemeine gleichheitssatz als schranke fr den subventionsgesetzgeber unter besonderer ...










 








AVB 

01.02.2017 - Maintain BUY; PT up 4% to A$0.16/sh. Impressive DecQ result, cash increases US$3.5m. â€¢ 4kt Cu & 2.84koz gold, above our 3.4kt Cu & 2.28 ...










 








Die Allgemeine Religion 

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented. You will also see that there are specific sites ...
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